
Stadt Schriesheim        Rhein-Neckar-Kreis 
 

 
Satzung 

Zur Änderung der Satzung 
Über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abws) vom 22. Dezember 1997 

 
Aufgrund von § 45 b Abs. 4 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 4 und 11 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8, 9, 10 und 10 a des Kom-
munalabgabegesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Stadt Schries-
heim am 24. November 1999 folgende Änderungssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

§ 2 der Abwassersatzung erhält folgenden Wortlaut 
 

Begriffsbestimmungen 
 
(1) Abwasser ist Wasser, das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder 

sonstigen Gebrauch verunreinigt oder sonst in seinen Eigenschaften verändert ist oder 
das von Niederschlägen aus dem Bereich bebauter oder befestigter Grundstücke ab-
fließt. 

 
(2) Öffentliche Abwasseranlagen haben den Zweck, das im Gemeindegebiet angefallene 

Abwasser zu sammeln, den Abwasserbehandlungsanlagen zuzuleiten und zu reinigen. 
Öffentliche Abwasseranlagen sind insbesondere die öffentlichen Kanäle, Regenrückhal-
tebecken und Regenklärbecken, Abwasserpumpwerke und Klärwerke sowie offene und 
geschlossene Gräben, soweit sie von der Stadt Schriesheim zur öffentlichen Abwasser-
beseitigung benutzt werden. 

 
 Zu den öffentlichen Abwasseranlagen gehört auch der Teil der Hausanschlussleitung, der 

im Bereich der öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen verläuft (Grundstücksanschluss) 
 
(3) Grundstücksentwässerungsanlagen sind alle Einrichtungen, die der Sammlung, Vorbe-

handlung, Prüfung und Ableitung des Abwassers bis zur öffentlichen Abwasseranlage 
dienen. Dazu gehören insbesondere Leitungen, die im Erdreich oder im Fundamentbe-
reich verlegt sind und das Abwasser dem Anschlusskanal zuführen (Grundleitungen), 
Prüfschächte sowie die sich auf privaten Grundstücken befindlichen Pumpanlagen bei ei-
ner Abwasserdruckentwässerung. 



 - 2 -

 
§ 2 

§ 3 der Abwassersatzung erhält folgenden Wortlaut 
 

Berechtigung und Verpflichtung zum Anschluss und zur Benutzung 
 
(1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Abwasser anfällt, sind nach näherer Be-

stimmung dieser Satzung berechtigt und verpflichtet, ihre Grundstücke an die öffentlichen 
Abwasseranlagen anzuschließen, diese zu benutzen und das gesamte auf den 
Grundstücken anfallende Abwasser der Stadt Schriesheim im Rahmen des § 45 b Abs. 1 
und Abs. 2 WG zu überlassen. Der Erbbauberechtigte oder sonst dinglich zur baulichen 
Nutzung des Grundstücks Berechtigte tritt an die Stelle des Eigentümers. 

 
(2) Die Benutzungs- und Überlassungspflicht nach Abs. 1 trifft auch die sonst zur Nutzung 

eines Grundstückes oder einer Wohnung berechtigten Personen. 
 
(3) Bebaute Grundstücke sind anzuschließen, sobald die für sie bestimmten öffentlichen 

Abwasseranlagen betriebsfertig hergestellt sind. 
 
 Wir die öffentliche Abwasseranlage erst nach Errichtung einer baulichen Anlage herge-

stellt, so ist das Grundstück innerhalb von sechs Monaten nach der betriebsfertigen Her-
stellung anzuschließen. 

 
(4) Unbebaute Grundstücke sind anzuschließen, wenn der Anschluss im Interesse der öf-

fentlichen Gesundheitspflege, des Verkehrs oder aus anderen Gründen des öffentlichen 
Wohls geboten ist. 

 
 

§ 3 
 

§ 16 erhält folgenden Wortlaut 
 

Regeln der Technik 
 
Grundstückesentwässerungsanlagen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik herzustellen, zu unterhalten und zu betreiben. Allgemein anerkannte Regeln der Technik 
sind insbesondere die technischen Bestimmungen für den Bau, den Betrieb und die Unterhal-
tung von Abwasseranlagen und die Einleitungsstandards, die die oberste Wasserbehörde 
durch öffentliche Bekanntmachung einführt. Von den allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik kann abgewichen werden, wenn den Anforderungen auf andere Weise ebenso wirksam 
entsprochen wird. 
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§ 4 

 
§ 21 erhält folgenden Wortlaut 

 
Abnahme und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen, 

Zutrittsrecht, Indirekteinleiterkataster 
 
(1) Vor der Abnahme durch die Stadt Schriesheim darf die Grundstücksentwässerungsanla-

ge nicht in Betrieb genommen werden. 
 
 Die Abnahme der Grundstücksentwässerungsanlage befreit den Bauherrn, den Planver-

fasser, den Bauleiter und den ausführenden Unternehmer nicht von ihrer Verantwortlich-
keit für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Ausführung der Arbeiten. 

 
2) Die Stadt Schriesheim ist berechtigt, die Grundstücksentwässerungsanlagen zu prüfen. 

Die Grundstückseigentümer und Besitzer (nach § 3 Absäte 1 und 2) sind verpflichtet, die 
Prüfungen zu dulden und dabei Hilfe zu leisten. Sie haben den zur Prüfung des Abwas-
sers notwendigen Einblick in die Betriebsvorgänge zu gewähren und die sonst erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen. Die mit der Überwachung der Anlagen beauftragten Perso-
nen dürfen Grundstücke zum Zwecke der Prüfung der Einhaltung der Satzungsbestim-
mungen betreten.  

 
(3) Werden bei der Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen Mängel festgestellt, hat 

sie der Grundstückseigentümer unverzüglich zu beseitigen. 
 
(4) Die Stadt Schriesheim ist nach § 83 Abs. 3 WG in Verbindung mit der Eigenkontrollver-

ordnung des Landes verpflichtet, Betriebe, von deren Abwasseranfall nach Beschaffen-
heit und Menge ein erheblicher Einfluss auf die öffentliche Abwasserbehandlungsanlage 
zu erwarten ist, in einem sogenannten Indirekteinleiterkataster zu erfassen. Dieses wird 
bei der Stadt Schriesheim geführt und wird auf Verlangen der Wasserbehörde vorgelegt. 
Erfasst werden die in Anhang 2 Nr. 5 der Eigenkontrollverordnung in der jeweils gültigen 
Fassung aufgeführten Betriebe. 

 
 Die Verantwortlichen dieser Betriebe sind verpflichtet, der Stadt Schriesheim, auf deren 

Anforderung hin, die für die Erstellung des Indirekteinleiterkatasters erforderlichen Ange-
ben zu machen. 

 
 Dabei handelt es sich um folgende Angaben: 
 
 Name des Betriebes, Produktion (Art, Umfang), Abwassermenge (m3/Tag) ggf. pro Ein-

zelleitung, Art der Abwasserbehandlungsanlage(n), (Haupteinsatzstoffe, Hauptabwasser-
inhaltsstoffe) und Verantwortliche im Betrieb (Name, Telefonnummer). 

 
 Die Stadt Schriesheim wird dabei die Geheinhaltungspflicht von Geschäfts- und Be-

triebsgeheimnissen sowie die Belange des Datenschutzes beachten. 
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§ 5 

 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
HINWEIS 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung Baden-
Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt Schriesheim geltend gemacht worden 
ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn 
die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntma-
chung der Satzung verletzt worden sind.  
 
 
Schriesheim, den 25. November 1999 
 
 
 
 
 
R i e h l 
Bürgermeister 
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